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Es gilt § 34 der HFV-Spielordnung sowie ergänzend Ziffer 2.9 der 

Durchführungsbestimmungen. 
 
Bitte beachten, dass eine Einigung vor Spielbeginn zwingende Voraussetzung für die 
Durchführung eines Spiels mit Ersatz-SR/SRA bzw. Spielleiter ist!


